
ſo ſchein nach Eichmann!)) kein anderer Ausweg übrig 3u bleiben, als
Buch entweder vernichten oder dem Ordinarius 3u überſenden.
Münſter (Weſtf Dr eriber one Cap
II ann der Staat die Ehen ſeiner ungetauften Untertanen dem

ande nach öſen?) Zwei Ungetaufte Herr Kohn und Fräulein Maier
hatten vor dem Standesamte ene Ehe geſchloſſen Sie fanden aber
dieſer Ehe ihr lück nich und ließen ſich nach Einigen 3390  ahren gerichtlich
cheiden Später lernte Herr Kohn Ein katholiſche Fräulein kennen
ald die beiden auch E  V einander heiraten Herr Kohn
wollte ſich zwar nicht taufen laſſen atholiſche Trauung und
atholiſche Kindererziehung aber 0 EL nichts einzuwenden Der
Pfarrer Unterbreitete die Angelegenheit dem Ordinariate Nach
längerer Zeit erhielt ungefähr olgende Antwort „Die Ehen der
Nichtchriſten unterſtehen der weltlichen Gewalt aher konnte die
Ehe zwiſchen Herrn Kohn und Fräulein Maier durch den Qgültiger⸗
weiſe gelöſt werden Folglich der Ehe des Herrn Kohn
nur noch das trennende Ehehindernis der Religionsverſchiedenheit ent⸗

Von demſelben aber wird hiemit Dispens Tte Kraft dieſer
Dispens wurde auch bald die Ehe geſchloſſen Dieſer Fall aher erregte

unter den Geiſtlichen des betreffenden Bezirkes großes Aufſehen und
gelegentli Konferenz kam ES 3u lebhaften Auseinander
ſetzung über die Gültigkeit der Ehe Da Einigkeit nicht erzielt wurde,
mo man die rage gern der Linzer Quartalſchrift behandelt ehen

Bei Behandlung vorliegender Frage müſſen 3wei inge boneinander
unterſchieden werden: die Gewalt des Staatesber die Ehen der Un⸗

getauften und die Folgerung, 4 aus dieſer Gewalt gezogen ird
Die ehre, daß die Ehen der Ni

riſten dem Staate Uunter

ſtehen, iſt ſchon vor mehreren Jahrhunderten von Theologen und Ka
noniſten verteidigt worden. eit dem Jahrhundert wurde ſie Er

dings von manchen Autoren angegriffen. Doch tritt die überwiegende
Mehrzahl der neueEren Autoren auf run. kirchlicher Entſcheidungen
wieder für dieE des Staates Emn Letztere Anſicht wird von Schäfer

Cap als die „wahrſcheinlichere“ bezeichnet. 7 icherli darf man
ſich der Praxis nach dieſer Anſchauung richten.

Wenn man aber auch zugibt, daß die Ehen der Nichtchriſten dem
Staate unterſtehen, ſo blg daraus doch nicht, daß der Q
bezug auf dieſe Ehen enne völlig unumſchränkte Gewalt habe Niemanden
wird einfallen dem Q die 0  ma zuzuſprechen, ſeinen
ungetauften Untertanen die Polyandrie geſtatten. Der run iſt
ganz Har Ur aturrecht verboten iſt, kann auch der
Staat nicht erlaub

Eichmann, Lehrbuch des Kirchenrechtes, 444, Anm
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Von n0n echehs ſich ahen bei der Behendtant unſeres Falles
zunächſt die Frage: ſt die eidung einer Naturehe durch das
Naturrecht verboten?

In der Beantwortun dieſer Frage ſind auch die katholiſchen Autoren
nicht einig. lle geben zwar 3u, daß ES nicht dem freien, willkürlichen
Ermeſſ der eleute anheimgeſtellt ſei, ſich rennen und eine andere
eheliche Verbindung einzugehen.“ Abgeſehen hievon aber hat doch der
eine oder andere Utor die Anſicht, naturrechtlich könnte ES doch
einige Gründe geben,8 die Löſung einer Naturehe möglich machen
So fagt der ſelige Bellarmin „Wenn man die Ehe betrachtet als
von der atur beſtimmte ittel zur Fortpflanzung des Menſchen⸗
geſchlechtes, dann iſt C8 chwer einzuſehen, E6 bei Sterilität der
Frau nicht rlaubt ſein ſoll, dieſelbe 3u entlaſſen oder eine andere
heiraten. E  0  E man aber die Ghe als etn Heilmittel zur Verhinde⸗
rung der kornicatio, dann iſt C auf gleiche Weiſe nicht einzuſehen,
VV nicht rlaubt ſein ſoll, die Frau ntlaſſen, wenn ſie einer unheil⸗
baren Krankheit eidet, oder warum man keine andere heiraten dürfte.
Die Ehe hat alſo nach dem Naturrecht eine gewiſſ Unauflösbarkeit
Dieſelbe iſt aber nicht ſo groß, daß die ernun eine Aflöſung
niemals nahelegen würde, beſonders wenn noch Dispens von Cite
Gottes hinzukommt.““) Aehnlich lehren auch Sanchez und einige andere
Autoren.

Der heilige Om aber ertritt die gegenteilige Anſicht. Er
＋

—

ennt zwar auch ähnliche Schwierigkeiten, wie ſie Bellarmin erhebt,
widerlegt ſie aber durch den Hinweis, daß die Unauflöslichkeit Im Intereſſe
des allgemeinen Wohles iege und daher beſtehen leibe, auch wenn
In einem Einzelfall die Auflösbarkeit Iim Intereſſe der Ehegatten oder
der Nachkommenſchaf liegen würde.“) Dieſer Anſicht chließt ſich die
Nehrzahl der Autoren 0 Dom Sotus, anner, der heilige Alfons.

lcheEs iſt hier alſo zu nächſt 2 beachten, daß ſelbſt jene Autoren, We
Ehe verteidigen, der Anſichtnicht eine gänzliche Unauflöslichkeit der

ind, Naturgeſetz erlaube nur QAus Er wichtigen Gründen die
Auflöſung einer Naturehe. Ferner darf auch nicht überſehen werden,
daß die Gegner jeder Auflösbarkeit einer Naturehe ehr gewichtige
Autoritäten ſind, die ihre Affaffung mit ſehr einleuchtenden Gründen
berteidigen. Demnach wäre E8 wohl 3II/ehr bedenklich, ſich in der Praxis
für die Auflösbarkeit der Ehe entſcheiden.

elleicht doch nochEingehender aber unterſuchen, inwieweit ſich
jemand nach dieſer ehre richten dürfte, iſt ohne jede praktiſche Be
deutung. Es darf nämlich nicht überſehen werden, daß die Autoren,
E dem Staate dieſe Vollmacht zuſprechen, dies nuLr tun bo  — an

I. Bellarminus,
Vgld Gaſparr, De Matrimonio III,

De matrimonio, C. 4; zitiert bei Chr Peſch, rae-
lectiones dogmaticae, b.VII, II. 768

Vgl Suppl 9. 75 I.. 43 contra Gent. 3. 128
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punkte des Naturre  Es aus, oder wie 0 ſich ausdru

nicht exiſtierenden Naturſtaat. 5
Tatſächlich ſind aber alle Menſchen, alſo nicht bloß die Getauften

ſondern auch die Ungetauften nicht nuLr das aturre gebunden
ondern auch das poſitiv 90  4  — Recht

Durch poſitiv göttliche Recht aber iſt C8 nach der ehre der
Autoren Erboten Emne aturehe löſen nter erufung
auf C(C0O Chriſti „Was ott verbunden hat das ſoll der
nicht trennen“ ſagt Aher Annihale von den Ehen der Ungetauften
daß ſie untrennbar ſeien und zie daraus den S daß ſowohl
die gültigen Ehen der riſten als auch der Ni riſten keine Ehe⸗
ſcheidung zulaſſen Ausdrücklich wendet dies ehmtu auch auf die
ſtaatliche Autorität indem EL ſagt 75 Wirklichkeit kann die
ſtaatliche Autorität elne Ehe durchaus nicht cheiden Es iſt wohl u
beachten daß das Menſchengeſchlecht ſich nicht der reimn natürlichen
Ordnung efinde ondern der üb ernatürlichen Ordnung Wenn
man des halb auch zugeben ſollte daß b0o  2 Standpunkte des Naturrechtes
aus die öffentliche Autorität emne gewiſſe Gewalt 4*  ber das Eheband
beſitze, ſo muß man doch der ſtaatlichen Autorität wie ſie tat
ſä exiſtiert, jede Gewalt abſprechen das Eheband jemals

löſen weil Liſtu für alle die Ehe Wie zur Einheit ſo auch zur
urſprünglichen Unau lLi eit zurückgeführt hat 2. Von dieſem Qn.
un aus verwirft e- ezenſion auch rrtum, der
gewiſſen Julius de CV ezug auf die heidniſchen Ehen ongo
unterlauſen war egen der verkommenen ſittlichen Zuſtände ongo
kann ES nämlich oft vorkommen daß man ezug auf die Gültigkeit
der Ehen von heidniſchen Negern recht ernſte Zweifel aben kann
ðꝗ den Fällen nun welchen dieſe Zweifel nicht gelöſt werden können
glaubte der genannte Utor, dem Staate die 0  ma zuſprechen
können, den Verheirateten Enne neueé, ichere Ehe geſtatten. ies hält
Lehmkuhl / für entſchieden weit egangen“. Den nneren Grund
gibt 1⁰00 0 wenn EL dem Sinne nach ausführt: Durch ſubjektive
Zweifel wird dem objektiven Tatbeſtand M geänder Die welt
iche hat aber nicht die Gewalt die Ehen ihrer Untertanen

löſen Wenn aher der Q blange begründete Zweifel bor
handen ſind Ene CUE Ehe geſtatten würde, dann würde EU ſich der
offenbaren Gefahr ausſetzen göttliches Recht verletzen Er würde
ſich auch CEine anmaßen die EL durchaus nicht beſitzt nämlich
die Macht, die Ehen ſeiner Untertanen löſen Nur inſofern kann man

Pohle, Dogmatik IIIõ5ĩñ, 678
Thomas, in 4, dist. 107 ad  7 Leitner, Lehrbuch des
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9 Stimmen Qaus Maria Laach, 65 574
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de ecker recht geben, daß man dem Staate die Vollmacht zuerkennt,
erartige Ehen als ungültig 3u erklären, aber NUr, wenn für die
Ungültigkeit ern ſtringenter Beweis erbracht iſt Solange aher dieſer
Beweis nicht erbracht iſt, kann auch der weltliche Richter NUU das Urteil
fällen, das auch der kirchliche Richter mN einer ähnlichen Lage fällen
muß bei Ehen, die der kirchlichen Autorität Unterſtehen: 0OI COnstat
ge nullitate matrimonii.

dieſer Anſicht ſtimmt auch Gaſparri Uerein. Nach einer längeren
Ausführung kommt EL nämlich dem „Daraus blgt, daß der
Q ſe die Ehen ſeiner ungläubigen Untertanen nicht cheiden
kann, nicht einmal In jenen Fällen, mn welchen dies nicht das atur
geſetz wäre, weil nirgends ein Anha  un finden iſt, daß ihm die
0  ma verliehen worden ſei, vom poſitiv göttlichen geſetz
dispenſieren.“

Wie ſich laus der letzteren Bemerkung ergibt, kann alſo jemand von
einem poſitiv göttlichen Geſetze I dann dispenſieren, enn bewieſen
iſt, daß ihm dieſe —  ma verliehen ſei. Wie aber ekannt iſt, hat die
11 hierin einige beſondere Vollmachten erhalten. Zur weiteren
Klärung der vorliegenden rage ſei hier nUuL auf die 0  ma hin
gewieſen, E die über die Naturehen hat An ſich unterſtehen
zwar die Naturehen nicht der kirchlichen Jurisdiktion, weil ehen die
Kontrahenten nicht der Jurisdiktion der* unterſtehen. Sobald aber
einer der beiden heidniſchen Clle ſich bekehrt, wird die Sache anders
Urch den Empfang der Taufe nämlich ſofort die außerchriſtliche
Ehe Uunter die Jurisdiktion der 1r  CE, auch wenn der andere eil
ſich nicht bekehrt.s) Wenn ſich aber nur Ein eil bekehrt, dann Omm
nach der weitaus wahrſcheinlicheren Anſicht das Eheſakrament nicht
ſtande.“ Trotzdem aber hält ſich die 43⁵ zur Löſung einer ſolchen
Ehe nuLr ere  9 in dem einzigen alle, In welchem bewieſen iſt,
daß ihr die Vollmacht dazu verliehen wurde, enn E6 nämlich
eſchie IN AVOrem 1 Klar geht dies hervor Qus der Praxis der
I In den Miſſionsländern, ſowie Aaus einer Antwort des Heiligen
Offiziums, die vo  — Papſte beſtätigt wurde Auf eine entſprechende
Anfrage Aus Nata wurde nämlich gea  or „Auch eine Ehe, die
bon Ungläubigen geſchloſſen wurde, iſt ihrer atur nach unauflöslich
und kann dem ande nach nur gelöſt werden durch das privilegium
Paulinum, das AVOrem idei von Chriſtus gewährt und von dem
Apoſtel Paulus promulgier wurde Demnach kann eine olche Ehe nuL

etrennt werden, wenn der eine egatte ſich Jum chriſtlichen Glauben
bekehrt, der andere aber nicht nuLr den wahren Glauben nicht annehmen,
ondern nicht einmal Im Frieden mit dem bekehrten Eeil zuſammen⸗
wohnen will absque iniuria Creatoris. Deshalb kann eine von Ungläubigen

Vidal, 6. II. 630, nota 53
0 Gaſparri, N. 1078
50 Vgl. 0  E, 689
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geſchloſſene Ehe dem ande nach nicht g9  renn Werden enn
etde etle die Quſe empfangen Aben oder die Taufe empfangen
0  en

Daß dem Staate eine ähnliche 0  ma verliehen worden ſei,
aturehen 3 löſen, läßt ſich aber durch ni beweiſen. Deshalb
kann der QA ſo wenig eine erartige Ehe löſen als die C6 kann
m Fällen, in welchen ſie keine beſondere 0  ma von Ctte Gottes
nachweiſen kann.

nier dieſen Umſtänden iſt ES nicht verwundern, wie Leitner
mn (zug auf die Ehen Ungetaufter ſchreiben konnte „Alle Theologen
lehren, der Q könne keine Geſetze geben, 2 die Beſtim
mungen des natürlichen und göttlich⸗poſitiven Geſetzes hinſichtlich der
Ehe verſtoßen, alſo kein Geſetz die Einheit oder die nau
lösbarkeit.“?)

Hieraus blgt, daß die Ehe, L Herr Kohn mit Fräulein Maier
eingegangen hat, vom Staate Eem  ande nach nicht werden
konnte Das Eheband beſteht alſo tatſächlich noch weiter. Demnach iſt
die zweite Ehe des betreffenden Herrn Ungültig
mentum ligaminis.

impedi⸗-
Will Herr Kohn nicht katholiſch werden, dann gibt kein Mittel,

ſeine Ehe i Ordnung bringen Denn wie Goſparri ſagt, lehren „alle
Autoren, daß eine Ehe von Ungetauften vom Papſte nich gelöſt werden
könne, Ctde Teile im Unglauben verharren, weil die 1 keine
Jurisdiktion über eine olche Ehe 0  E Herr Kohn und ſeine zweite
Frau können aber In bona 1de gelaſſen werden, enn die erforderlichen
Bedingungen vorhanden ſind

Münſter Weſtf.) Dr eriber Jone M. Cap
III. (Zuſtändigkeit für die Trauung.) Auf dem Gebiete der Re

publik Oeſterreich ereignete ſich nachſtehender Fall Ein un der PfarreSt Eter anſäßiges Brautpaar brachte nach vielen Mühen endlich alle
zur Trauung notwendigen Doltumente auf Die dreimalige Verkündigungiſt ereits vollzogen. Da überſiedelt das Brautpaar nach S PaulDer Pfarrer von St. eter gibt dem Brautpaar eine Beſtätigung, daßder Trauung nunmehr kein Hindernis entgegenſtehe. Der Pfarrer von
St. Paul, welchen ſich das Brautpaar Trauung wendet, hatedenken, und kirchlicher und ſtaatsgeſetzlicher Qtur und ſchidie Leute nach Cter zurü mit der Weiſung, ſich vo  2 ortigen Pfarrertrauen laſſen das Brautpaar ſchon unwillig iſt, nimmt
der Pfarrer In St Eter die Trauung vor Und läßt ſich ſeiner eckungnachträglich noch die ſchriftliche Trauungsdelegation vom Pfarrer In
St aul geben Was iſt vom orgehen halten?

Off. Julii 186
2) Leitner,

IN Collect. de II. 1295

Gaſparri, 1108


